
Filme und Spiele werden nur entsprechend
den Altersfreigaben abgegeben:

❙ ohne Altersbeschränkung

❙ ab 6 Jahre

❙ ab 12 Jahre

❙ ab 16 Jahre

❙ keine Jugendfreigabe

Die Altersfreigaben werden von den 
Freiwilligen Selbstkontrollen in Zusammen-
arbeit mit den obersten Landesjugend-
behörden festgelegt.

Die Weitergabe von jugendgefährdenden
Filmen und Spielen aus dem Erwachsenen-
bereich an Kinder und Jugendliche ist ver-
boten.

(Information in Kooperation mit dem Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Berlin. V. i. S. d. P.:
Interessenverband des Video- und Medienfachhandels in
Deutschland e. V., Hartwichstraße 15, 40547 Düsseldorf)

Ihre Videothek 
i n f o r m i e r t :



Im Interesse Ihrer Kinder bitten wir Sie,
Folgendes zu beachten:

❙ Beachten auch Sie die Altersfreigaben auf
den Produkten und sehen Sie mit Ihren
Kindern nur Programme an, die auch für
ihr Alter freigegeben sind.

❙ Achten Sie darauf, dass sich Ihre Kinder
und deren Freunde auch in Ihrer Abwesen-
heit nur die Programme ansehen, die für
ihr Alter freigegeben sind.

E l t e r n  
aufgepasst !  

❙ Sprechen Sie mit Ihren Kindern darüber,
dass nicht alle Medien für sie geeignet
sind, und bitten Sie alle Familienmitglie-
der, die Altersfreigaben auch zu beachten. 

❙ Jedes Kind reagiert anders auf Filme und
Spiele. Sehen Sie sich deshalb mit
jüngeren Kindern die Filme auf jeden Fall
gemeinsam an. 

❙ Filme und Spiele für Erwachsene haben 
in den Händen von Kindern und Jugend-
lichen nichts zu suchen. Geben Sie
deshalb diese Produkte persönlich in
Ihrer Videothek ab. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.ivd-online.de/jugendschutz oder
www.bmfsfj.de


